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Stadtvertretung der Stadt Dargun (Entscheidung) 28.02.2023 Ö

Beschlussvorschlag
 Die Stadtvertretung der Stadt Dargun beschließt die in der Anlage 
angefügte 6. Satzung zur Änderung der Entgeltsatzung für die Nutzung 
des Kloster-Schlosskomplexes, der Schulräume, der Sporthalle, der 
Außensportanlagen und der sonstigen Räume der Stadt Dargun vom 
23.05.2005
Begründung
 Die Kloster-Schlossanlage wird inzwischen umfangreich genutzt. Dazu 
beigetragen hat unter anderem, dass viele Gebäudeteile gesichert und 
damit dem breiten Publikum zugänglich gemacht wurden.  In der 
vorliegenden Änderungssatzung sind die gegenwärtigen 
Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigt. Die  Entgelte für die Nutzung der 
Kloster-Schlossanlage wurden letztmalig 2013 angepasst (Ausnahme 
Nutzung Veranstaltungsraum im Speicher). Auf Grund der allgemeinen 
Preissteigerungen hinsichtlich Energiekosten, Lohnkosten und 
Unterhaltungskosten sollen die Preise angepasst werden.
Finanzielle Auswirkungen
 
GESAMTKOSTE
N

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
IM LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUN
G JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUN
G JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €   
 
Anlage/n



1 sechste  Satzung zur Änderung der Entgeltsatzung für die Nutzung 
des Kloster (öffentlich)



Sechste Satzung zur Änderung der Entgeltsatzung für die Nutzung des Kloster-

Schlosskomplexes, der Schulräume, der Sporthalle, der Außensportanlagen und der sonstigen 

Räume der Stadt Dargun vom 23.05.2005 
 

Die Stadtvertretung hat auf der Sitzung am 28.02.2023 folgende Satzungsänderung 

beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Der § 3 Absatz 2 Nr. 6  Kloster-Komplex erhält folgende Fassung: 

 

Speicher  Ausstellungsraum je    250,00 € (mit  Reinigung) 

    Veranstaltung       

          

                                               Zuzüglich werden die Kosten für Beheizung des 

Ausstellungsraumes durch eine Verbrauchsermittlung 

(vorhandene Wärmezähler) für den Nutzungszeitraum 

(einschließlich Vorlaufheizung) anhand der zum Zeitpunkt der 

Nutzung vertraglichen Tarife berechnet und dem Nutzer in 

Rechnung gestellt.  

        

 Mittelrisalit   Ausstellungsraum je 

  Ausstellung                          50,00 €/ Monat 

                                                     zzg. Versicherung  

 

             Verkaufsausstellung                10% der Einnahmen 

                     jedoch mindestens 75,00 €                                         

                                                                              

  sonstige Veranstaltungen        10% der Einnahmen,

        jedoch mindestens 75,00 € 

                                                 

Ausstellungen, die von Jugendlichen gestaltet werden, sind   

kostenfrei 

 

        

 Kirchenlangschiff  Gottesdienst                                  entgeltfrei 

 

        Konzerte, Lesungen und                   10% der Einnahmen, jedoch 

  Sonstige Veranstaltungen                  mindestens 50,00 € 

 

      Innenhof  Betriebsfeiern                             

  sonstige private Veranstal- 

  tungen                                                500,00 € Grundpauschale

  

 

Konzerte                                  20 % vom Eintritt, mind. 

100,00 € 

 

        Arkaden      50,00 € 

  

       gesamter Komplex Mönchsabende 

                je Veranstaltung             20,00 € Grundpauschale 



                Besichtigung der Anlage ohne  

          gebuchte Führung(Gruppen ab 10 Personen) 

           Fotoshooting            50,00 € 

 

WC Anlage        

                  Private/öffentliche Veranstaltung 

  bis 300 Personen    100,00 € 

   

  Private/öffentliche Veranstaltung 

               ab 301 Personen    300,00 € 

 

    Turmbesteigung                    3,00 € 

 

ermäßigt        1,00 € 

    (schwerbehindert, Kinder/ Jugendliche 

    bis 16. Lj, Ehrenamt) 

 

 

 

Die Dauer der Veranstaltungen im Kloster-Schlosskomplex beträgt max. 12 Zeitstunden. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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